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§ 1 Name, Sitz und Tätigkeitsbereich 

Der Verein führt den Namen "INTERSKI-Austria" und hat seinen Sitz im "Haus des Sports", 
1040 Wien, Prinz Eugen-Straße 12. Die Tätigkeit des Vereines "INTERSKI-Austria" ist nicht 
auf Gewinn ausgerichtet, sondern verfolgt gemeinnützige Zwecke. 

§ 2 Zweck 

Der Verein, der seine Tätigkeit auf ganz Österreich erstreckt, hat den Zweck, das Lehrwesen 
in Schneesportarten (wie Skilauf, Snowboard usw.) zu fördern, insbesonders durch Organisa-
tion von Veranstaltungen, die das österreichische Schneesportlehrwesen und/oder den "In-
ternationalen Verband für das Schneesportwesen ("INTERSKI INTERNATIONAL") betreffen: 
Organisation von Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen, Kurse etc. und durch die Entsen-
dung von österreichischen Delegationen zu Schneesport-Kongressen, sowie durch Einladung 
ausländischer Vertreter des Schneesport-Lehrwesens zu Veranstaltungen in Österreich. 

Der Verein hält in diesem Zusammenhang ständigen Kontakt mit den für das Skilehrwesen in 
Österreich zuständigen Behörden in einer geeigneten Form. 

§ 3 Aufbringung der Mittel 

Die erforderlichen Mittel zur Erreichung des Zweckes werden aufgebracht: 

(a) durch Mitgliedsbeiträge 

(b) durch Erträgnisse aus Veranstaltungen 

(c) durch Geschenke, Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen. 

§ 4 Mitglieder 

Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche, außerordentliche und Ehrenmitglieder. 

1. Ordentliche Mitglieder sind juristische Personen, die an allen Rechten und Pflichten des 
Vereines teilnehmen und deren Mitglieder am Vereinsgeschehen teilhaben können: 

a) Österreichischer Skischulverband (ÖSSV), 

b) Österreichischer Verband Schneesport-Instruktoren (ÖVSI), 

c) Österreichischer Arbeitskreis Schneesport an Schulen und Hochschulen. 

2. Außerordentliche Mitglieder sind juristische Personen ((bzw. deren Mitglieder) oder physi-
sche Personen, die am Vereinsgeschehen teilnehmen können, aber kein Stimmrecht besitzen. 

3. Ehrenmitglieder sind physische und juristische Personen, die sich um den Verein und seine 
Zwecke im besonderen Maße verdient gemacht haben. 

§ 5 Beginn der Mitgliedschaft 

Über die Aufnahme von unterstützenden und außerordentlichen Mitgliedern entscheidet der 
Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen verweigert werden. 
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Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vereinsvorstandes durch die Gene-
ralversammlung. 

§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt durch: 

(a) den Tod bei physischen und Aufhören der Rechtspersönlichkeit bei juristischen Personen, 

(b) den freiwilligen Austritt, 

(c) die Streichung, 

(d) den Ausschluss. 

 

zu (b) Der freiwillige Austritt aus dem Verein ist dem Vorstand schriftlich spätestens drei Mo-
nate vor Ablauf des Vereinsjahres, das mit dem Kalenderjahr zusammenfällt, anzuzeigen. 
Erfolgt die Anzeige verspätet, so ist sie erst für das nächstfolgende Vereinsjahr wirksam. 

 

zu (c) Zur Streichung von Mitgliedern gemäß § 4 (b), und (c) von der Mitgliederliste ist der 
Vorstand ohne Verständigung des Mitgliedes berechtigt, wenn dieses trotz zweimaliger 
Mahnung durch 6 Monate mit dem Mitgliedsbeitrag im Rückstand geblieben ist. 

 

zu (d) Der Ausschluss eines Mitgliedes gemäß § 4 (a) - (c) aus dem Verein kann durch den 
Vorstand erfolgen: 

- wegen unehrenhafter und anderer schuldhafter Handlungen, die gegen die Interessen 

  des Vereines gerichtet sind, 

- wegen grober Verletzung der Mitgliedspflichten, 

- wegen eines Verhaltens nach § 17, letzter Abschnitt. 

Der erfolgte Ausschluss wird dem ausgeschlossenen Mitglied schriftlich mitgeteilt, gegen den 
Ausschluss steht dem Ausgeschlossenen die Berufung an die Generalversammlung zu. Die 
Berufung hat keine aufschiebende Wirkung. Die Mitgliedsrechte ruhen bis zur Entscheidung. 

Die Generalversammlung kann aus den angeführten Gründen über Antrag des Vorstandes 
auch die Ehrenmitgliedschaft aberkennen. 

Ausgeschiedene Mitglieder gemäß § 4 (b) - (c) haben weder auf die Rückerstattung von Mit-
gliedsbeiträgen, noch auf das Vereinsvermögen Anspruch. Rückständige Beiträge können 
jedoch vom Verein eingefordert werden. 

§ 7 Mitgliedsbeiträge 

Die Höhe der Mitgliedsbeiträge wird für jedes Vereinsjahr, das mit dem Kalenderjahr zusam-
menfällt, von der Generalversammlung festgesetzt. Ehrenmitglieder zahlen keine Beiträge. 

§ 8 Rechte der Mitglieder 

Die ordentlichen Mitglieder besitzen das Stimmrecht in der Generalversammlung, sowie das 
aktive und passive Wahlrecht. In der Generalversammlung kann jedes ordentliche Mitglied 
von bis zu fünf Delegierten vertreten werden. 
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Alle Mitglieder haben das Recht, die Einrichtungen des Vereines in Anspruch zu nehmen und 
von den für Vereinsmitglieder bestehenden Begünstigungen Gebrauch zu machen. 

§ 9 Pflichten der Mitglieder 

Sämtliche Mitglieder haben nach besten Kräften und Können die Interessen des Vereines 
stets voll zu wahren und zu fördern, die beschlossenen Mitgliedsbeiträge pünktlich zu bezah-
len und sich an die Statuten des Vereines, sowie an die Beschlüsse seiner Organe zu halten. 

Den Mitgliedern wird es zur Pflicht gemacht, alles zu unterlassen, was dem Ansehen des Ver-
eins abträglich sein könnte. 

§ 10 Organe des Vereines 

(a) die Generalversammlung, 

(b) der Vorstand, 

(d) die Rechnungsprüfer/innen (je ordentliches Mitglied eine Person), 

(e) das Schiedsgericht. 

§ 11 Die Generalversammlung 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich statt. 

Eine außerordentliche Generalversammlung kann einberufen werden, sooft die Führung der 
Geschäfte dies erfordert, worüber der Vorstand beschließt. Sie muss einberufen werden, 
wenn dies von der Generalversammlung beschlossen oder von mehr als einem Viertel sämtli-
cher ordentlicher Mitglieder unter Angabe der Gründe beim Vorstand schriftlich beantragt 
wird. Die außerordentliche Generalversammlung ist spätestens vier Wochen vom Zeitpunkt 
des Beschlusses, bzw. des Einlangens des schriftlichen Begehrens einzuberufen. 

Sowohl bei ordentlichen wie bei außerordentlichen Generalversammlungen ist eine Einberu-
fungsfrist von mindestens 4 Wochen einzuhalten. Zeitpunkt, Versammlungsort, Beginn der 
Versammlung und die Tagesordnung sind gleichzeitig mit der Einladung bekannt zu geben. 
Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand. 

Die Mitglieder haben das Recht, Anträge für die Generalversammlung zu stellen, jedoch müs-
sen diese spätestens 1 Woche vor Abhaltung derselben beim Vorstand schriftlich eingebracht 
werden. 

Gültige Beschlüsse, ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außeror-
dentlichen Generalversammlung, können nur zur Tagesordnung gefasst werden. 

Das juristischen Personen als ordentliche Mitglieder zustehende Stimmrecht wird durch eine/n 
bevollmächtigte/n Vertreter/in ausgeübt. 

Die Übertragung des Stimmrechtes auf eine/n andere/n Vertreter/in innerhalb der ordentli-
chen Mitglieder ist zulässig. Die Generalversammlung ist nur bei Anwesenheit von zumindest 
einem/einer Vertreter/in der ordentlichen Mitglieder gemäß § 4a beschlussfähig. 

Wenn über Statutenänderungen oder über die Auflösung des Vereines zu beschließen ist, so 
ist darüber hinaus die Anwesenheit von mindestens drei Vertretern/innen jedes ordentlichen 
Mitgliedes gemäß § 4a erforderlich. 

Für einen Beschluss ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Bei Wahlen oder sonstigen Be-
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schlüssen ist die einfache Stimmenmehrheit erforderlich. Auf Vorlagen von mindestens einem 
Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist geheim, mittels Stimmzettel, abzu-
stimmen. 

Bei Stimmengleichheit entscheidet der/die Vorsitzende. 

Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der/die Präsident/in, in dessen/deren Verhinde-
rung eine/r seiner/ihrer Stellvertreter/innen, wenn auch diese verhindert sind, das älteste an-
wesende Vorstandsmitglied. 

§ 12 Aufgaben der Generalversammlung 

a) Beschlussfassung über den Voranschlag; 

b) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsab-
schlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer; 

c) Bestätigung (unter Einschluß der Funktion) und Enthebung der Mitglieder des Vorstands 
und der Rechnungsprüfer; 

d) Festsetzung der Höhe der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge für ordentliche und für 
außerordentliche Mitglieder; 

e) Entscheidung über Einsprüche gegen Ausschlüsse von der Mitgliedschaft 

f) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft; 

g) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins; 

h) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen und 
Anträge. 

§ 13 Der Vorstand 

1. Der Vorstand besteht aus jeweils 2 VertreterInnen der im §4 1 (a) bis 1 (c) genannten or-
dentlichen Mitglieder. 

Von den ordentlichen Mitgliedern werden zwei Vizepräsidenten/innen in den Vorstand nomi-
niert. 

Der/die Präsident/in, der/die Schriftführer/in und der/die Finanzreferent/in werden von den 
ordentlichen Mitgliedern vorgeschlagen und sind von der Generalversammlung zu bestäti-
gen. 

2. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines nominierten Mitgliedes das Recht an seine/ihre 
Stelle eine/n andere/n Vertreter/in des ordentlichen Mitgliedes zu kooptieren, wozu die nach-
trägliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. 

Ist der Vorstand infolge Ausscheidens mehrere seiner Mitglieder nicht mehr beschlußfähig, so 
ist von einer Generalversammlung ein neuer Vorstand zu nominieren. 

3. Die Funktionsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt 4 Jahre, auf jeden Fall bis zur neuerli-
chen Nominierung eines Vorstandes. Ausgeschiedene Vorstandsmitglieder sind wieder 
nominierbar. 

4. Der Vorstand ist beschlußfähig, wenn alle seiner Mitglieder eingeladen und mindestens die 
Hälfte von ihnen erschienen sind. 

5. Zur Gültigkeit von Beschlüssen des Vorstandes genügt die einfache Stimmenmehrheit, bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. 
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Auf Verlangen von mindestens einem Drittel der anwesenden Mitglieder ist namentlich oder 
geheim abzustimmen. 

6. Der Präsident/die Präsidentin (bzw. bei dessen Verhinderung seine/ihre Stellvertreter/in) 
vertritt den Verein in allen Belangen, so auch nach außen und führt den Vorsitz im Vorstand 
und in der Generalversammlung. 

Der/die Finanzreferent/in ist für die ordnungsgemäße Gebarung des Vereins verantwortlich. 

Der/die Schriftführer/in verantwortet die Protokolle der Generalversammlung und des Vor-
stands. 

7. Der Vorstand wird vom Präsidenten/von der Präsidentin, in dessen/deren Verhinderung von 
einem/einer Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich einberufen. Über begründetes Verlan-
gen von mindestens drei Vorstandsmitgliedern muß die Einberufung des Vorstandes binnen 
acht Tagen jederzeit erfolgen. 

8. Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen, welches von dem/der Vor-
sitzenden und von dem/der Schriftführer/in zu unterzeichnen ist. 

9. An den Sitzungen des Vorstandes können die Rechnungsprüfer/innen mit beratender 
Stimme teilnehmen, ebenso der Geschäftsführer/die Geschäftsführerin. 

10. Wichtige Geschäftsstücke, insbesondere den Verein verpflichtende Urkunden und der-
gleichen, zeichnet der/die Präsident/in gemeinsam mit dem/der Schriftführer/in. Bei Gefahr im 
Verzuge ist der Präsident/die Präsidentin (bzw. bei dessen/deren Verhinderung sein/ihr Stell-
vertreter/in) allein berechtigt, gegen nachträglichen Bericht an den Vorstand, bzw. die Gene-
ralversammlung, unter eigener Verantwortung eine Anordnung zu treffen. 

§ 14 Aufgaben des Vorstandes 

Der Vorstand ist das leitende und überwachende Organ des Vereines und hat für die Abwick-
lung der Vereinsgeschäfte zu sorgen. 

In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten: 

a) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit 
laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnis-
ses als Mindesterfordernis; 

b) Aufstellung des alljährlichen Voranschlages, des Rechenschaftsberichtes und des Rech-
nungsabschlusses, 

c) Einberufung des ordentlichen und von außerordentlichen Generalversammlungen, 

d) Vorbereitung der Anträge für die Generalversammlung, 

e) Obsorge für den Vollzug der von der Generalversammlung gefaßten Beschlüsse, 

f) Die Aufnahme, der Ausschluß oder die Streichung von ordentlichen und außerordentlichen 
Mitgliedern. 

g) Entscheidung über alle Angelegenheiten, die nicht ausdrücklich der Generalversammlung 
vorbehalten sind und die sich der Vorstand zur Entscheidung vorbehalten hat, 

h) Beschluß einer Geschäftsordnung 

i) Aufnahme, Kündigung und Entlassung von Angestellten und Dienstnehmern des Vereines 

§ 15 Die Geschäftsführung 
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Sieht der Vorstand gem. § 10 eine Geschäftsführung für den Verein vor, so ist diese ist für 
die Abwicklung der laufenden Geschäfte verantwortlich. Die Geschäftsführung, zeichnet für 
die laufenden Geschäfte, soweit sich der Präsident/die Präsidentin nicht die Zeichnung vorbe-
halten hat. 

Die Geschäftsführung hat den Präsidenten/die Präsidentin bei der Führung der Geschäfte zu 
unterstützen, ihr obliegt auch die Vorbereitung der Generalversammlung und der Vorstands-
sitzungen. Der/die Geschäftsführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des 
Vorstands. 

Ihr obliegt die gesamte Geldgebarung des Vereines, die Führung der erforderlichen Kassabü-
cher und die Sammlung sämtlicher Belege. 

§ 16 Rechnungsprüfung 

Die Rechnungsprüfer/innen werden von der Generalversammlung auf die Dauer von 4 Jahren 
gewählt. 

Den Rechnungsprüfern/prüferinnen obliegt die laufende Geschäftskontrolle und die Überprü-
fung des Rechnungsabschlusses. 

Sie haben dem Vorstand und/oder der Generalversammlung über das Ergebnis der Überprü-
fung zu berichten. 

§ 17 Schiedsgericht 

In allen, aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten entscheidet ein Schiedsge-
richt, das aus 5 Personen besteht. Das Schiedsgericht wird derart gebildet, dass jeder Streitteil 
innerhalb von 8 Tagen dem Vorstand 2 Vereinsmitglieder als Schiedsrichter namhaft macht. 

Diese wählen mit Stimmenmehrheit eine/n Vorsitzenden/Vorsitzende des Schiedsgerichtes 
aus der Zahl der Vereinsmitglieder, bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. 

Das Schiedsgericht entscheidet ohne an bestimmte Normen gebunden zu sein, nach bestem 
Wissen und Gewissen. Es trifft seine Entscheidungen, die endgültig sind, mit einfacher Stim-
menmehrheit. 

Mitglieder, die sich in einer Streitigkeit aus dem Vereinsverhältnis nicht dem Schiedsgericht 
unterwerfen oder die Entscheidung des Schiedsgerichtes nicht anerkennen, können vom Vor-
stand aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

§ 18 Auflösung des Vereines 

Die Auflösung des Vereines kann nur, entsprechend der Regelung des § 11, in einer zu die-
sem Zwecke einberufenen außerordentlichen Generalversammlung, beschlossen werden. 

Im Falle der freiwilligen Auflösung hat die gleiche Generalversammlung auch über die Ver-
wertung des vorhandenen Vereinsvermögens zu beschließen, das, einer Organisation mit 
gleichen oder ähnlichen Zwecken zufallen soll. 



<<

  /ASCII85EncodePages false

  /AllowTransparency false

  /AutoPositionEPSFiles true

  /AutoRotatePages /None

  /Binding /Left

  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)

  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)

  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)

  /CannotEmbedFontPolicy /Error

  /CompatibilityLevel 1.4

  /CompressObjects /Tags

  /CompressPages true

  /ConvertImagesToIndexed true

  /PassThroughJPEGImages true

  /CreateJobTicket false

  /DefaultRenderingIntent /Default

  /DetectBlends true

  /DetectCurves 0.0000

  /ColorConversionStrategy /CMYK

  /DoThumbnails false

  /EmbedAllFonts true

  /EmbedOpenType false

  /ParseICCProfilesInComments true

  /EmbedJobOptions true

  /DSCReportingLevel 0

  /EmitDSCWarnings false

  /EndPage -1

  /ImageMemory 1048576

  /LockDistillerParams false

  /MaxSubsetPct 100

  /Optimize true

  /OPM 1

  /ParseDSCComments true

  /ParseDSCCommentsForDocInfo true

  /PreserveCopyPage true

  /PreserveDICMYKValues true

  /PreserveEPSInfo true

  /PreserveFlatness true

  /PreserveHalftoneInfo false

  /PreserveOPIComments true

  /PreserveOverprintSettings true

  /StartPage 1

  /SubsetFonts true

  /TransferFunctionInfo /Apply

  /UCRandBGInfo /Preserve

  /UsePrologue false

  /ColorSettingsFile ()

  /AlwaysEmbed [ true

  ]

  /NeverEmbed [ true

  ]

  /AntiAliasColorImages false

  /CropColorImages true

  /ColorImageMinResolution 300

  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleColorImages true

  /ColorImageDownsampleType /Bicubic

  /ColorImageResolution 300

  /ColorImageDepth -1

  /ColorImageMinDownsampleDepth 1

  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeColorImages true

  /ColorImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterColorImages true

  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /ColorACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /ColorImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000ColorACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000ColorImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasGrayImages false

  /CropGrayImages true

  /GrayImageMinResolution 300

  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleGrayImages true

  /GrayImageDownsampleType /Bicubic

  /GrayImageResolution 300

  /GrayImageDepth -1

  /GrayImageMinDownsampleDepth 2

  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeGrayImages true

  /GrayImageFilter /DCTEncode

  /AutoFilterGrayImages true

  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG

  /GrayACSImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /GrayImageDict <<

    /QFactor 0.15

    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]

  >>

  /JPEG2000GrayACSImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /JPEG2000GrayImageDict <<

    /TileWidth 256

    /TileHeight 256

    /Quality 30

  >>

  /AntiAliasMonoImages false

  /CropMonoImages true

  /MonoImageMinResolution 1200

  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK

  /DownsampleMonoImages true

  /MonoImageDownsampleType /Bicubic

  /MonoImageResolution 1200

  /MonoImageDepth -1

  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000

  /EncodeMonoImages true

  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode

  /MonoImageDict <<

    /K -1

  >>

  /AllowPSXObjects false

  /CheckCompliance [

    /None

  ]

  /PDFX1aCheck false

  /PDFX3Check false

  /PDFXCompliantPDFOnly false

  /PDFXNoTrimBoxError true

  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true

  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [

    0.00000

    0.00000

    0.00000

    0.00000

  ]

  /PDFXOutputIntentProfile ()

  /PDFXOutputConditionIdentifier ()

  /PDFXOutputCondition ()

  /PDFXRegistryName ()

  /PDFXTrapped /False



  /CreateJDFFile false

  /Description <<



    /BGR <>

    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>

    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>

    /CZE <>

    /DAN <>

    /DEU <>

    /ESP <>

    /ETI <>

    /FRA <>

    /GRE <>



    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)

    /HUN <>

    /ITA <>

    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>

    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>

    /LTH <>

    /LVI <>

    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)

    /NOR <>

    /POL <>

    /PTB <>

    /RUM <>

    /RUS <>

    /SKY <>

    /SLV <>

    /SUO <>

    /SVE <>

    /TUR <>

    /UKR <>

    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)

  >>

  /Namespace [

    (Adobe)

    (Common)

    (1.0)

  ]

  /OtherNamespaces [

    <<

      /AsReaderSpreads false

      /CropImagesToFrames true

      /ErrorControl /WarnAndContinue

      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false

      /IncludeGuidesGrids false

      /IncludeNonPrinting false

      /IncludeSlug false

      /Namespace [

        (Adobe)

        (InDesign)

        (4.0)

      ]

      /OmitPlacedBitmaps false

      /OmitPlacedEPS false

      /OmitPlacedPDF false

      /SimulateOverprint /Legacy

    >>

    <<

      /AddBleedMarks false

      /AddColorBars false

      /AddCropMarks false

      /AddPageInfo false

      /AddRegMarks false

      /ConvertColors /ConvertToCMYK

      /DestinationProfileName ()

      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK

      /Downsample16BitImages true

      /FlattenerPreset <<

        /PresetSelector /MediumResolution

      >>

      /FormElements false

      /GenerateStructure false

      /IncludeBookmarks false

      /IncludeHyperlinks false

      /IncludeInteractive false

      /IncludeLayers false

      /IncludeProfiles false

      /MultimediaHandling /UseObjectSettings

      /Namespace [

        (Adobe)

        (CreativeSuite)

        (2.0)

      ]

      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK

      /PreserveEditing true

      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged

      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile

      /UseDocumentBleed false

    >>

  ]

>> setdistillerparams

<<

  /HWResolution [2400 2400]

  /PageSize [612.000 792.000]

>> setpagedevice



